
Info des BSSB vom 19.09.2012 

 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

wir berichteten auf unserer Homepage bereits über die Arbeitssitzung mit Vertretern 
des Bayerischen Staatsministeriums des Innern vom 19.07.2012. Hierbei konnten 
aufgetretene Fragen aus der Vereinspraxis erörtert werden. Hierzu zählen 
insbesondere der Umgang mit Lichtgewehren außerhalb der Schießstätte, z. B. bei 
öffentlichen Veranstaltungen der Mitgliedergewinnung sowie die Anforderungen zur 
Erlangung einer Ausnahmegenehmigung zum Alterserfordernis nach § 27 Abs. 4 
WaffG. 

In der Vergangenheit trat u. a. die Fragestellung auf, in wie weit Lichtgewehre durch 
die Behörden als Anscheinswaffen eingestuft werden und der Umgang somit 
unzulässig wäre. Das Bayerische Staatsministerium des Innern hat in dem in der 
Anlage befindlichem IMS vom 17.09.2012  hierzu klar Stellung genommen (Seite 2, 
Nr. 3). Nach wie vor sind Lichtgewehre nicht als Anscheinswaffe zu sehen, sofern die 
in der Anlage genannten Anforderungen (farbliche Markierung am Lichtgewehr) 
erfüllt werden.  

Mit Blick auf die Voraussetzungen zur Erlangung einer Ausnahmegenehmigung zum 
Alterserfordernis stellt das Innenministerium klar, dass auch durch Inkrafttreten der 
Bundesverwaltungsvorschrift zum Waffenrecht ein ärztliches Attest nicht zwingend 
erforderlich ist. Das Ermessen hierüber liegt letztlich bei der zuständigen Behörde.  

Bitte leiten Sie diese Nachricht auch an Ihre Vereine und in der Jugendarbeit 
tätigen Personen weiter.  

  

 








